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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

und versiaa!:ichie Unternehmungen 

Pr.Zl. 5906/9-I/2-1969 Wien, am 27. Juni 1969 

-/,tlf{, / A. B. 
ZU ~..30b/J .. 

!.NFRAGEEFAIfT':'lORTUNG Präs. am ... i.JL JuIi.i969 

betreffend die schriftliche Anfrage des Abg. z.NR 
Malter und Genossen: I1 Verzeichnis der Postleitzahlen". 
(Nr. 13C6/J-NR/69 v. 11.6.1969). 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Das Verzeichnis der Postleitzahlen enthält alle Post-
ämter Österreichs, nicht jedoch Orte (Gemeinden) ohne 
eigenes Postamt. Zur Ermittlung des flir einen bestimmten 
Ort zuständigen Postamtes dient das Postlexikon der 
Republik Österreich. Es enthält rund 56. 000 Örtlichkeiten 
sowie einen Anhang mit über 900 Örtlichkeiten, die auf' 
mehrere Postämter aufgeteilt sind. Die im Anhang aufschein­
nenden Örtlichkeiten'sind nach Hausnummern'aufgegliedert. 
Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß die Aufnahme der 
Orte (Gemeinden) in das Verzeichnis der Postleitzahlen 
ohne Rücksicht darauf, ob ein Postamt besteht od~r nicht, 
weder techni~ch möglich noch wirtschaftlich,vertretbar wäre. 
Das Verzeichnis ,der Postleitzahlen wird unentgeltlich ab­
gegeben und:darf au:; Gründen der Handlichkeit nur einen 
beschränkten Umfang haben. Der: Vollständigkeit halber ist 
noch hinzuzufügen,daßdie Notwendigkeit, beim Adressieren 
fallweise erst das zuständige Posta:mt feststellen zu müssen, 
in keinem Zusammenhang mit der Einführung der Postleitzahl~n 
steht. Der Absender ,war schön seit jeher verpflichtet,auf 
Postsendungen ,in der Anschrift das zuständige Postamt an­
zugeben, wenn im Bestimmungsort der Sendung kein Postamt 
errichtet ist. 
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Hinsichtlich der Hinweise bei einigen Eintragungen 

auf eine andere P9stamtsbezeichnung darf folgendes fest­

gestellt werden: Das Verzeichnis der Postleitzahlen 
-l 1,. •• " . • • " . • • • • h'" en c,üa..L"t e unge) von 0 er amtllcnen Be::::elClumng QuW2lcnenne 

Post2I!ltsbezeichnungerl, unter denen jedoch mögliche:r\<leise 

naehgeschl.agen wird. Durch den Him\'eis 11 3 i6he ..... 11 

W~rde ~er Nachschlagende bei der unvollständigen Bezeich-

.t31)J.1g eine Postleitzarll :f'inden, l::Ö!llJte er' Z111~ .Arlsicl1t ge-

langen, die ihm bekannte Postamtsbezeichnung wäre 

vJird der 

8 ~iJ.fm er ~::s aI!l9 eine un-

rich~ige Postamtsbezeichnung vorliegt. 

Die Un tey·t eilung des 'verze i chnis ses d ';;::C Postle i t.zahlen 

n2.ch Bundesländ ern v,'ürd e vcraussetzen ~ daß j ed er Postkunde 

von vornherein weißt in welchem Bundesland das gesuchte 

Postamt lieg·t. Da diese Kenntnis jedoch allgemein nicht 

des Verzeichnisses der Postleitzahlen fiir die meisten 

Postkunden eine Erscl:lWe:r'1:lls(Jed enten. 

Abschließend bemerke ich, daß die Post·- und Telegraphen­

verwaltung im Juni 1969 ein neues Verzeichnis der Post­

leitzat,len herausgegeben hat, d.as fLir InteressentfC!n be:L 

de11 Postämterr1 uD.errtgel tlicXl errläl t]~:Lch ist u 

Anregungen soweit sie zweckmäßig waren, wurden nach Mög-

lj,chkeit berU.cksichtigt, doch war die Aufnahme von Orten . 
(Gemoinden) ohne eigenes Postamt aus den 0.&. GrUnden 

nicht möglich. 

Der'Bundesminister: 

1246/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




